Förderverein der Grundschule Bredenbek
Liebe Eltern und an der Schule Interessierte,

durch Ihren Beitritt stärken Sie den Verein zum Nutzen unserer Kinder. Wir würden Sie gern als Mitglied begrüßen.

Ich bin darüber informiert, dass

- der Jahresbeitrag von mir selbst festgesetzt werden kann,

- der Jahresbeitrag  jedoch mindestens 10,00 € beträgt.

Ich habe die unten stehende Satzung gelesen. Die Mitgliedschaft beginnt im Schuljahr des Beitritts und endet mit meiner Kündigung.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum                           Einzugsermächtigung

Förderverein der Grundschule Bredenbek   

                                                                            Hiermit erkläre ich den „Förderverein der Grundschule Raiffeisenbank eG Nortorf Konto-Nr 3603920 BLZ 21463603
    Bredenbek“ für berechtigt, den Jahresbeitrag bei

                                                                                                                 Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift 

                                                                                                                 Einzuziehen.

______________________________________                 __________________________________

Name, Vorname                                                                   Bankleitzahl

______________________________________                 __________________________________    

Straße                                                                                   Geldinstitut

                                                                                                   ______________________________________                 __________________________________

PLZ, Ort                                                                                 Kontonummer

_______________ €

Jahresbeitrag

______________________________________                  _________________________________

Datum, Unterschrift                                                               Datum, Unterschrift

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satzung des Fördervereins der Grundschule Bredenbek
§ 1
Der Verein trägt den Namen „Förderverein der Grundschule Bredenbek.“ Er hat seinen Sitz in Bredenbek.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

§ 2
Der Zweck des Vereins ist:



a) die Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten der Schüler durch die Beschaffung zusätzlicher Mittel.


b) die Verschönerung der Ausgestaltung der Schule.


c) die Unterstützung in der Durchführung von Wanderungen, Besichtigungen und Projekten etc..

Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.


Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die die unter § 2 aufgeführten Aufgaben und Ziele des Vereins unterstützen will. Die Aufnahme in den Verein erfolgt  durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung und einer Bankeinzugsermächtigung zur Erhebung des nach § 4 zu entrichtenden Beitrages. Mitglieder, die den Interessen des Vereins zuwiderhandeln, können durch Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen werden.


Die Mitgliedschaft erlischt:


1) 
durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende eines Kalendervierteljahres

2) 
bei Lehrkräften automatisch mit Verlassen der Schule, sofern sie nicht zu erkennen geben, dass die Mitgliedschaft bestehen bleiben soll. 


3) 
bei Erziehungsberechtigten mit Abgang der Schüler von der Schule, sofern sie nicht zu erkennen geben, dass die Mitgliedschaft bestehen bleiben soll.

§ 4
Durch Beitrittserklärung verpflichten sich die Mitglieder zur Zahlung eines Beitrages, dessen Höhe jedes Mitglied für sich nach eigenem Ermessen auf Widerruf festsetzt. Der Mindestbeitrag beträgt jedoch 10,00 € pro Jahr. 


Der Verein ist berechtigt, auch von Nichtmitgliedern einmalige oder laufende Geld- und Sachspenden entgegenzunehmen.

 
Die Mitgliedsbeiträge und sonstige Geldspenden sollen auf das Konto des Vereins überwiesen werden.

§ 5
Die Organe des Vereins sind


- die Mitgliederversammlung

- der Vorstand











( ( (

Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vereinsmitgliedern zusammen und ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen und wird von der/dem Vereinsvorsitzenden und seinem/ihrem Stellvertreter/in geleitet. Die Einladung hat schriftlich zu erfolgen.


Aufgaben der Mitgliederversammlung:


Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge


Wahl und Abwahl der Vorstandsmitglieder


Genehmigung des Jahresabschlusses


Entlastung der Kassenführung und der Vorstandsmitglieder


Wahl der Kassenprüfer


Beschlußfassung über Satzungsänderungen


Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder beschlußfähig. Abstimmungsberechtigt sind nur anwesende Mitglieder.

Über die Mitgliederversammlung und die in ihr gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer und dem Vereinsvorsitzenden zu unterschreiben ist.

§ 6
Der Vorstand besteht aus


der/dem Vorsitzende/n


dem/der Schriftführer/in 


dem/der Kassenwart/in


zwei Beisitzern

                Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Kassenwart werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2     

Jahren gewählt. Ein Beisitzer sollte Mitglied des Lehrerkollegiums sein und einer Mitglied des Schulelternbeirats und der Schulkonferenz.

                Der Vorstand verfügt über die Mittel des Vereins. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder 

anwesend sind. Eine Maßnahme muss vom Vereinsvorstand mit Mehrheit beschlossen werden, bei Stimmengleichheit gilt die Maßnahme als abgelehnt. Über Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen.

§ 7
Die Verwaltung der von den Mitgliedern gezahlten Beiträge, sowie eventueller Spenden obliegt dem Kassenwart, der für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben zu sorgen hat. Vor Abschluss des Schuljahres prüfen die von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer die Rechnungslegung. Der Kassenwart ist berechtigt, die Beträge von dem Konto des Vereins gegen alleinige Unterschrift  abzuheben. 

§ 8 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Grundschule Bredenbek, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

